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§ 26 UVG Rückzahlung der
Vorschüsse

 UVG - Unterhaltsvorschußgesetz 1985

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

(1) Vorschüsse nach den §§ 3 und 4 Z 1 und 4 hat das Kind insoweit zurückzuzahlen, als diese Beträge vom

Unterhaltsschuldner hereingebracht werden.

(2) Der Unterhaltsschuldner hat ab Zustellung des Beschlusses an ihn die Unterhaltsbeiträge an den

Jugendwohlfahrtsträger zu zahlen.

(3) Die P icht des Unterhaltsschuldners zur Leistung der Unterhaltsbeiträge verjährt insoweit nicht, als auf sie

Vorschüsse gewährt worden sind.

In Kraft seit 01.01.2010 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/uvg/paragraf/3
file:///

	§ 26 UVG Rückzahlung der Vorschüsse
	UVG - Unterhaltsvorschußgesetz 1985


